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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im südwestlichen Siedlungsgebiet Herr-
steins, zwischen der Brühlstraße und der 
Landesstraße L 160, befindet sich eine un-
genutzte Grün- und Sportanlage. Die im 
Herrsteiner Süden ansässige Firma Effgen 
Schleiftechnik GmbH hat für diese Fläche 
ein konkretes Weiterentwicklungsinteresse 
bekundet. Die Erschließung der Fläche ist 
über die Brühlstraße gesichert. Die erforder-
lichen Stellplätze können vollständig auf 
dem Grundstück organisiert werden.

Stadträumlich soll der Bereich insgesamt 
neu geordnet werden, weshalb auch der 
nördlich angrenzende Gebäudekomplex mit 
Turnhalle, derzeit leer stehendem Gastrono-
miebetrieb und zwei Wohneinheiten sowie 
eine Teilfläche der östlich angrenzenden 
Parkplatzfläche noch mit einbezogen wird.

Parallel zur Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes wird ein Entwicklungs-
konzept mit der Bezeichnung „Herrstein-
Süd“ erstellt, um den südlichen Teil der 
Ortsgemeinde Herrstein langfristig einer 
kontrollierten Entwicklung zuzuführen und 
ein verträgliches Einfügen des Neubauvor-
habens sicherzustellen.

Nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) ist das Vorhaben nicht rea-
lisierungsfähig. Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Planung bedarf es daher 
der Aufstellung des Bebauungsplanes.

Der Ortsgemeinderat Herrstein hat somit 
nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 
BauGB die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Nachnutzung ehem. Sportanlage westli-
che Brühlstraße und Umfeld“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt 1,9 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. 

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung, Ent-
wicklung von Grundstücken im Innenbe-
reich). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 01. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
19.000 m2 in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden  
Bebauungsplan zu. 

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 
und 3 BauGB von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-

che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Herrstein stellt für das Gebiet zwi-
schen der Brühlstraße und der Landesstraße 
L 160 eine Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Dorfplatz/Festplatz (nördliche 
Teilfläche) und Sportplatz (südliche Teilflä-
che) dar. Der östlich angrenzende Groß-
raumparkplatz ist ebenfalls als Grünfläche, 
jedoch ohne Zweckbestimmung, darge-
stellt. Zwischen diesen beiden Grünflächen 
ist die Brühlstraße als örtliche Hauptver-
kehrsstraße dargestellt. Der Flächennut-
zungsplan muss daher gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an-
gepasst bzw., gem. § 8 Abs. 4 BauGB, im 
Zuge der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes durch die am 01.01.2020 fu-
sionierte Verbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen als vorzeitiger Bebauungsplan 
nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt zwischen der Brühlstra-
ße und der Landesstraße L 160.

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch Wohnbebauung,

• im Süden zum einen durch die Fläche 
der Kindertagesstätte und zum anderen 
durch den Bauhof der 
Verbandsgemeinde,

• im Westen durch die Böschung der Lan-
desstraße L 160,

• im Osten zum einen durch die Brühl-
straße im südlichen und nördlichen Be-
reich und zum anderen durch den Fisch-
bach (Gewässer III. Ordnung) sowie 
durch die Grenzen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Sondergebiet Senio-
renwohnanlage „Im Brühl“ vom 
06.08.1997, welcher im Jahre 2000 im 

vereinfachten Verfahren geändert wur-
de und am 31.05.2000 als Bestandteil 
der Satzung in Kraft getreten ist.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst einen Gebäude-
komplex, in welchem sich eine Turnhalle, ein 
derzeit leerstehender Gastronomiebetrieb 
sowie zwei Wohneinheiten befinden, wobei 
eine der zwei Wohneinheiten derzeit eben-
falls leer steht. Die südlich daran angren-
zende Grünfläche wurde ehemals als Sport-
platz genutzt. Östlich des ehemaligen Sport-
platzes verläuft die Brühlstraße durch das 
Plangebiet. Zudem liegt, östlich der Brühl-
straße, eine Teilfläche des Großraumpark-

platzes mit Grünstrukturen (u.a. Fischba-
chaue) im Plangebiet.

Die nähere Umgebung des Plangebietes ist 
durch unterschiedlichste Nutzungen ge-
prägt. Im Norden sowie im Nordosten 
schließt eine lockere Wohnbebauung sowie 
Wald- und Grünflächen an das Plangebiet. 
Ebenfalls im Nordosten befindet sich eine 
Seniorenwohnanlage sowie weiter südlich 
eine Parkanlage mit Skatepark und Kinder-
spielplatz. Im Osten befindet sich eine Gärt-
nerei mit Gewächshäuser. Im Südosten 
grenzen Lagerhallen sowie ein Produktions- 
und Bürogebäude der Firma Effgen Schleif-
technik GmbH an das Plangebiet an. Weiter 
südöstlich liegt der Herrsteiner Dorfladen 
und noch weiter südlich - befindet sich der 
Hauptsitz der Firma Effgen Schleiftechnik 
GmbH. Im Süden des Plangebietes grenzt 
der Bauhof der Verbandsgemeinde sowie 
eine Kindertagesstätte an. Weiter südlich 
schließt der Gebäudekomplex der Ver-
bandsgemeindeverwaltung mit Tourist-In-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthofoto mit Höhenlinien und Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein; Bearbeitung: Kernplan
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formation und Sozialstation sowie noch 
weiter südlich die Freiwillige Feuerwehr an. 
Der Westen - westlich der zum Plangebiet 
parallel verlaufenden Landesstraße L 160 - 
ist durch Waldflächen geprägt.

Aufgrund der Nutzungen im Umfeld und 
des bestehenden Bedarfs an einer gewerbli-
chen Weiterentwicklungsfläche ist der Be-
reich prädestiniert für eine bauliche Ent-
wicklung. Die zukünftige Nutzung verträgt 
sich mit dem Bestand, da zum einen bereits 
gewerbliche Nutzungen in der unmittelba-
ren und näheren Umgebung vorzufinden 
sind und zum anderen durch die Festset-
zung eines eingeschränkten Gewerbegebie-
tes sichergestellt wird, dass der vom Gewer-
begebiet ausgehende Störgrad die ander-
weitigen Umgebungsnutzungen nicht be-
einträchtigt.

Das Plangebiet befindet sich zu Teilen im 
Eigentum des Turnvereins Herrstein 1889 
e.V., der Firma Effgen Schleiftechnik GmbH 
und im Gemeindeeigentum.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten 
bis zum Sportplatz und zur Turnhalle ab. Der 
Sportplatz selbst liegt weitgehend eben, in 
Bezug auf die Brühlstraße jedoch erhöht - 
der Höhenunterschied gleicht sich jedoch 
von Süden nach Norden an. 

Demzufolge wirkt sich die Topografie positiv 
auf die Festsetzungen dieses Bebauungs-

planes aus. Es bedarf diesbezüglich keiner 
besonderen Festsetzungen.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über die Brühl-
straße erschlossen. Diese mündet südlich in 
die Hauptstraße und schließlich in die Lan-
desstraße L 160, wodurch das Plangebiet 
an das überörtliche Verkehrsnetz angebun-
den ist.

Weiterer öffentlicher Erschließungsanlagen 
bedarf es zur Realisierung der Planung 

nicht. Die übrige Erschließung ist intern zu 
organisieren.

Ver- und Entsorgung

Die neu zu bebauende Fläche ist, im Gegen-
satz zum ebenfalls im Plangebiet befindli-
chen Bestandsgebäude, aktuell nicht an das 
System der Ver- und Entsorgung im Bereich 
der Brühlstraße angeschlossen. Die für die 
geplante gewerbliche Nutzung erforderli-
che Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ein-
schließlich der Löschwasserversorgung 
muss im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens eingehend geprüft werden und, 
sofern erforderlich, augebaut bzw. neu her-
gestellt werden. 

Die Neubaufläche ist im Trennsystem zu 
entwässern. Das anfallende Schmutzwasser 
ist über die öffentliche Kanalisation im Be-
reich der Brühlstraße zu entsorgen. Unbe-
lastetes Niederschlagswasser ist über eine 
Rückhaltung zwischenzuspeichern und ge-
drosselt in den östlich verlaufenden Vorflu-
ter (Fischbach) einzuleiten. 

Die Entwässerung der geplanten Parkplatz-
Erweiterungsfläche kann über das bereits 
bestehende Entwässerungssystem auf dem 
Parkplatz erfolgen. Hierbei wird das 
Niederschlagswasser in den südlich des 
Parkplatzes verlaufenden Vorfluter (Fisch-
bach) eingeleitet.

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Blick Richtung Süden auf ehem. Sportplatz, auf Brühlstraße (hinten links), Kindertagesstätte (hinten), Bauhof 
(hinten rechts), Böschung im Geltungsbereich und L 160 (rechts)

Blick Richtung Nordwesten auf ehem. Sportplatz, Böschung im Geltungsbereich und L 160 (links), Turnhalle im 
Geltungsbereich (hinten links), Großraumparkplatz (hinten rechts)
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Ortsgemeinde Herrstein verfolgt mit der 
vorliegenden Planung im Bereich der Brühl-
straße das Ziel, der bereits im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes ansässigen Firma 
Effgen Schleiftechnik GmbH am Standort 
Herrstein Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
zu eröffnen - demnach liegt eine konkrete 
Planungsabsicht vor. 

Das Plangebiet ist aus mehreren Gründen 
als gewerbliche Weiterentwicklungsfläche 
prädestiniert:

• Die im Flächennutzungsplan dargestell-
ten gewerblichen Erweiterungsflächen, 
welche sich im Herrsteiner Süden un-
mittelbar an der L 160 befinden, schei-
den für das beabsichtigte Planungsvor-
haben aus, da sie laut der Karte 5 über 
die Starkregengefährdung in der 
Verbandsgemeinde Herrstein vom 
20. Juni 2018 zu großen Teilen überflu-
tungsgefährdet sind. Eine weitere ge-
werbliche Erweiterungsfläche wird im 
Nordosten Herrsteins, unmittelbar süd-
lich an die dort ansässige Firma Hap-
pich Herrstein GmbH angrenzend, dar-
gestellt. Diese Fläche ist aufgrund sei-
ner Lage als potenzielle Erweiterungs-
fläche für die Firma Happich Herrstein 
GmbH vorzuhalten und ist ebenfalls als 
überflutungsgefährdetes Gebiet einge-
stuft. Zur Vermeidung von zusätzlichen 
Schäden durch Starkregen wird daher - 
insbesondere vor dem Hintergrund des 
vergangenen Starkregenereignisses im 
Jahre 2018 - davon abgesehen, diese 

Flächen aktuell einer gewerblichen Ent-
wicklung zuzuführen.

• Weitere, hochwasserfreie, gewerbliche 
Entwicklungsflächen werden im Flä-
chennutzungsplan nicht dargestellt und 
anderweitige alternative Standorte zur 
Weiterentwicklung der Firma Effgen 
Schleiftechnik GmbH stehen aufgrund 
der topografischen Verhältnisse und be-
stehender Bebauung nicht zur Verfü-
gung.

• Zudem handelt es sich um eine Weiter-
entwicklung der bereits ansässigen Fir-
ma Effgen Schleiftechnik GmbH, welche 
bereits südöstlich des Plangebietes di-

rekt gegenüber der neu zu bebauenden 
Fläche sowie in der 350 m entfernten 
Straße „Am Teich“ angesiedelt ist. Inso-
weit stellt das geplante Neubauvorha-
ben eine sinnvolle Nachverdichtung des 
Bestandes dar.

• Der vorliegende Bebauungsplan schafft 
Planungssicherheit und trägt dazu bei, 
die Firma Effgen Schleiftechnik GmbH 
langfristig am Standort Herrstein zu si-
chern.

• Die gewerbliche Neubaufläche liegt 
hochwasserfrei, ist bereits erschlossen 
und verkehrlich gut angebunden.

• Die Nähe zur Parkanlage als Naherho-
lungsfläche und zu Einrichtungen der 
Versorgungsinfrastruktur (Dorfladen, 
Bäckerei, Friseursalon, Bankfiliale, Post, 
Ärzte) sowie die Lage unweit des histo-
rischen Ortskerns bietet ein arbeitneh-
merfreundliches Umfeld. Der seitens der 
Firma Effgen Schleiftechnik GmbH an-
gebotene Shuttle-Service für Arbeitneh-
mer kann aufgrund der räumlichen Nä-
he zu den zwei anderen Standorten in 
Herrstein mitgenutzt werden, wodurch 
das zusätzliche Verkehrsaufkommen ge-
ring gehalten werden kann.

• Aufgrund der umgebenden Nutzungen 
(u.a. Landesstraße, Turnhalle, Groß-
raumparkplatz, Firma Effgen Schleif-
technik GmbH, Kindertagesstätte, Bau-
hof) sind gegenseitige Beeinträchtigun-
gen nicht über das bisherige Maß zu 
erwarten, zumal ein geschränktes Ge-
werbegebiet festgesetzt wird, welches 

Blick von Norden, Großraumparkplatz z.T. im Geltungsbereich (vorne), Brühlstraße (links), Parkanlage und Gärt-
nerei mit Gewächshäuser (hinten links), Gebäudebestand der Firma Effgen Schleiftechnik GmbH (hinten rechts)

Gebäudebestand (hier: Produktion und Büro) der Firma Effgen Schleiftechnik GmbH in der Brühlstraße
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Ausschnitt des Entwicklungskonzeptes Herrstein-Süd, ohne Maßstab; Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen; Bearbeitung: Kernplan

nur solche Nutzungen zulässt, die dem 
Störgrad eines Mischgebietes entspre-
chen.

• Die Firma Effgen Schleiftechnik GmbH 
ist bereits Eigentümer eines Teils der 
Fläche.

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist es, die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die verträgliche Weiter-
entwicklung der im die unmittelbaren Um-
feld ansässigen Firma Effgen Schleiftechnik 
GmbH zu schaffen. Städtebaulich gilt es, ein 
an die Umgebung angepasstes Einfügen 
des Neubauvorhabens sicherzustellen und 
dabei gleichzeitig eine größtmögliche unter-
nehmerische Flexibilität zu gewährleisten. 

Die Erschließung des ehemaligen Sportplat-
zes ist über die Brühlstraße gesichert. Die 
erforderlichen Stellplätze werden vollstän-
dig auf dem Grundstück organisiert. Die 
Größe des Baufensters ermöglicht unter-
nehmerische Flexibilität und die Anordnung 
des Baufensters, die Höhenbeschränkung 

sowie die gestalterischen Festsetzungen 
(Fassadengestaltung) und Empfehlungen 
(Dachbegrünung) tragen dazu bei, dass sich 
der Baukörper angepasst in die umliegende 
Bebauung einfügt. Hiermit wird sogleich 
der Fernwirkung derartiger Gebäudekom-
plexe Rechnung getragen. 

Die ebenfalls im Plangebiet befindliche Flä-
che mit dem Gebäudekomplex, bestehend 
aus Turnhalle, derzeit leer stehendem Gast-
ronomiebetrieb und zwei Wohneinheiten, 
wird planungsrechtlich gesichert. Durch die 
Art und das Maß der baulichen Nutzung 
werden Nach- und Umnutzungen umfeld-
verträglich sowie bedarfsgerecht gesteuert 
und in diesem Zusammenhang die Möglich-
keit eröffnet, bauliche Erweiterungen vorzu-
nehmen. 

Mit dem Erhalt der Steilböschung im westli-
chen Bereich des Plangebietes wird der be-
stehende Siedlungsabschluss planungs-
rechtlich gesichert. Eingriffe in Natur und 
Landschaft sollen möglichst vermieden wer-
den. 

Der empfohlene Grünstreifen entlang der 
Brühlstraße mit der festgesetzten Baumrei-
he grünt das eingeschränkte Gewerbege-
biet ein, erhöht die Verkehrssicherheit für 
Fußgänger und Radfahrer und steigert 
gleichzeitig die Attraktivität dieser fußläufi-
gen Wegebeziehung. Zudem wird hierdurch 
der Straßenraum eingefasst, das Ortsbild 
aufgewertet und zur Verbesserung des Mik-
roklimas beigetragen. Außerdem kommt 
ihm eine Leitfunktion hin zum Großraum-
parkplatz zu - dieser befindet sich ebenfalls 
zu Teilen im Plangebiet und wird insbeson-
dere von Touristen des Mittelalterpfades 
und des historischen Ortskernes genutzt.

Vor diesem Hintergrund soll der Bereich am 
Großraumparkplatz - unter Ausschluss der 
Fischbachaue - im südlichen Bereich klein-
räumig erweitert werden, um die 
Parkplatzsituation, insbesondere in den 
Sommermonaten und bei größeren Veran-
staltungen, zu verbessern. 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015) und Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016))

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Herrstein

Gemeindefunktion Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe

Vorranggebiete nicht betroffen

Vorbehaltsgebiete nicht betroffen

Das die Herrsteiner Ortslage umgebende Vorbehaltsgebiet für Freizeit, Erholung und 
Landschaftsbild wird von der vorliegenden Planung nicht tangiert. 

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 16) Der regionale Raumordnungsplan weist regionalbedeutsame Gemeinden mit 
der besonderen Funktion Gewerbe aus. Diese Gemeinden weisen entweder bereits 
bedeutsame Gewerbebetriebe auf, deren Bestandspflege und Weiterentwicklung 
Baulandausweisungen über die Eigenentwicklung hinaus erfordern oder in denen 
das produzierende Gewerbe verstärkt werden soll und die hierfür besonders ge-
eignet sind. Neben den für die gewerbliche Wirtschaft spezifischen Standortvoraus-
setzungen sind die räumliche Zuordnung zu zentralen Orten (siedlungsstrukturelles 
Schwerpunktprinzip) unter Beachtung der Belange der Freiraumsicherung die maß-
geblichen Auswahlkriterien: erfüllt

• (G 18) Neuansiedlungen oder Verlagerungen von überörtlich bedeutsamen Gewer-
be- und Industriebetrieben und Dienstleistungseinrichtungen sollen grundsätzlich 
an solchen Standorten konzentriert werden, die mit den Anforderungen der Frei-
raumsicherung in Einklang gebracht werden können und den Möglichkeiten des 
Infrastrukturausbaus entsprechen. Dies sind die Standorte in den Gemeinden mit 
besonderer Funktion Gewerbe: erfüllt

• (G 19) Im Rahmen der Eigenentwicklung sollen die Belange der ortsansässigen 
Gewerbebetriebe sowohl hinsichtlich der Sicherung von Erweiterungsmöglichkeiten 
an vorhandenen Standorten als auch der Standortverlagerungen ausreichend be-
rücksichtigt werden: erfüllt

Landschaftsprogramm • offenlandbetonte Mosaiklandschaften (Idar-Soon-Pforte)

• gentechnikfreies Gebiet § 19 LNatSchG

• Landschaftsschutzgebiet

• keine weiteren speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

• Der räumliche Geltungsbereich liegt innerhalb der Landschaftsschutzgebiet-Kulisse 
„Hochwald-Idarwald mit Randgebieten“ (Verordnung vom 1. April 1976). Da die 
Fläche jedoch im unbeplanten Innenbereich und damit innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile i.S.d. § 34 BauGB liegt, ist sie gem. § 1 Abs. 2 der o.g. 
Verordnung nicht Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes.

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen 
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwal-
tung RLP (LANIS, Internet-Abruf, 10.12.2019) liegen innerhalb des Geltungsbereiches 
und in unmittelbarer Umgebung keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anhang 
I der FFH-Richtlinie und keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich 
geschützten Biotope.

• Nach dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden Rasterzelle (Gitter-ID 
3805514) unter den gem. § 44 BNatSchG planungsrelevanten Arten lediglich die 
Mauereidechse (Anhang IV der FFH-Richtlinie), der Rotmilan (Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie) und die europäischen Vogelarten Wiesenschafstelze, Nachtigall 
und Mäusebussard registriert. 

• Aufgrund der Lage am Siedlungsrand und entlang der stark befahrenen L 160 so-
wie fehlender essenzieller Habitatelemente ist innerhalb des Geltungsbereiches 
nicht mit den genannten Arten zu rechnen.

Besonderer Artenschutz

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter
Arten bzw. natürlicher Lebensräume
nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Verbotstat-
bestand
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten, d.h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der ca. 1,9 ha große Geltungsbereich umfasst den ehem. Sportplatz im Bereich der 
Brühlstraße einschließlich eines Teils der gehölzbestandenen Böschung zur L 160, 
die angrenzende Turnhalle mit Gaststätte, einen Abschnitt der Brühlstraße und 
einen Teil der gegenüberliegenden Parkplatzfläche bis zum Fischbach.

• Das Sportplatzgelände besteht aus in unterschiedlicher Intensität beanspruchten 
bzw. bespielten Naturrasenflächen, einem torseitigen Ballfangzaun und einer Zu-
schauerbarriere entlang der Brühlstraße; zwischen Brühlstraße und Barriere befin-
den sich 5 teilweise abgängige Neupflanzungen (Bergahorn, Linden und Buche).

• Während das Hauptspielfeld eine weitgehend geschlossene Grasnarbe aufweist, ist 
das kleinere Trainingsspielfeld im Norden sehr stark beansprucht und weist durch 
ständiges Befahren auch offene Bodenflächen auf.

• Die Randgrünflächen hinter dem südlichen Torraum und zur Brühlstraße sind gerin-
ger beansprucht, werden aber durch hochfrequente Mahd freigehalten. 

• Den nach Süden nach einer Geländestufe angrenzenden Kindergarten außerhalb 
des Geltungsbereiches trennt eine Reihe kopfbaumartig geschnittener Sträucher 
(Weißdorn, Feldahorn, Blutroter Hartriegel u.a.).

• Die Steilböschung zur L 160 ist mit einem älteren Gehölzbestand aus Stiel-, Trau-
beneiche und Vogelkirsche bewachsen, am Böschungsfuß ist der Bestand z.T. mit 
Haseln und Brombeere eingewachsen.

• Die Bäume sind i.d.R. mehrstämmig, am nördlichen Ende befinden sich jedoch auch 
Bäume mit höheren Stammstärken, einzelne Stieleichen weisen einen BHD bis ca. 
80 cm auf, an dieser Stelle stocken auch mehrere Fichten 

• Im Rahmen einer kursorischen Taxierung konnten keine Stammhöhlen entdeckt 
werden, registriert wurden lediglich vereinzelte Totäste und Astabbrüche.

• Das Umfeld der Turnhalle ist befestigt oder besteht aus Zierrasenflächen.

• Gegenüber der Brühlstraße umfasst der Geltungsbereich auch eine Teilfläche des 
Parkplatzes für Reisebusse und Pkw sowie den hieran angrenzenden Zierrasenbe-
reich, eine Entsorgungsstation für Wohnmobile sowie ein Häuschen, welches bis 
unmittelbar an den Fischbach reicht, so dass auch der linienförmige Erlensaum an 
der Auenkante sowie die angrenzende Hochstaudenflur innerhalb der Aue einge-
schlossen ist.
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Kriterium Beschreibung

• Gem. § 30 BNatSchG und nach der aktuellen Biotoptypenkartieranleitung für 
Rheinland-Pfalz (Stand 28.11.2018) sind die gewässerbegleitenden Biotope nur im 
Verbund mit einem natürlichen Gewässer als nach § 30 geschützte Biotope zu 
klassifizieren; der Fischbach ist im Siedlungsbereich durch mehrere technische Aus-
bauten überprägt, folgerichtig weist das LANIS innerhalb des Siedlungsbereiches 
auch keine geschützten Biotope aus. 

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage zwischen L 160 und 
Brühlstraße

• relativ starkes Verkehrsaufkommen auf der L 160

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- 
und Pflanzenarten:

• In Bezug auf die Avifauna eignet sich sowohl das ältere Böschungsgehölz zur L 160 
als auch der jüngere Erlensaum am Auerand als potenzieller Brutplatz für Gehölz-
freibrüter.

• Möglicherweise bieten die Vorsprünge, Nischen und Dachüberstände am 
Bestandsgebäude Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter; auf der übrigen Fläche 
kann eine Vogelbrut ausgeschlossen werden.

• Eine Inventur des älteren Baumbestandes auf der Böschung ergab keine quartier- 
oder nisttauglichen Stammhöhlen; mögliche Tagesquartiere für Fledermäuse bieten 
die Ritzen und abstehenden Borkenplatten der Eichen und Vogelkirschen.

• Das Bestandsgebäude weist augenscheinlich keine geeigneten Quartierstrukturen 
auf (hinterlüftete Fassaden oder Verblendungen, Rolladenkästen, Klappläden u.ä.), 
möglicherweise befinden sich bei der Schieferbedachung an den Anschlüssen ein-
zelne (schwer zu erkennende) quartiertaugliche Lücken.

• Darüber hinaus ist keine besondere Eignung als Lebensraum für weitere planungs-
relevante Arten bzw. Artengruppen (Amphibien, Reptilien, Insekten) erkennbar.

• Für die in der Rasterzelle (Gitter-ID 3805514) nachgewiesenen planungsrelevanten 
Arten (Mauereidechse, Wiesenschafstelze, Nachtigall und Mäusebussard) scheidet 
der Planungsraum als essentieller Brut- oder Nahrungsraum aus.
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Kriterium Beschreibung

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Avifauna: Die randliche Baumhecke und der Erlensaum bieten geeignete Brutmög-
lichkeiten für Gehölzbrüter; beide Gehölzstrukturen bleiben erhalten (Festsetzung 
als private Grünfläche bzw. als Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft, hier: Schutzfläche Bachlauf); innerhalb des 
überbaubaren Bereiches befinden sich lediglich 5 neugepflanzte Solitäre ohne Nist-
platzpotenzial.

• Auch am Gebäudebestand wurden keine Altnester oder sonstige Nistplatzspuren 
registriert, auch nicht von Arten mit Nistplatztradition (z.B. Rauch- oder Mehl-
schwalbe).

• Vögel sind daher innerhalb des vorgesehenen Eingriffsbereiches lediglich als Nah-
rungsgäste zu erwarten, wobei das Nahrungsangebot auf dem Rasenspielfeld und 
den befestigen Bereichen sehr begrenzt ist und auch lediglich siedlungsholde, stör-
resistente Arten erwarten lässt.

• Daher sind die Verbotstatbestände nach Nr. 2 und 3 des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 
einschlägig.

• Der Tötungstatbestand tritt aufgrund der Agilität der Individuen ebenfalls nicht ein.

• Insofern kommen keine der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zum 
Tragen.

• Fledermäuse: Die Gehölze innerhalb des Geltungsbereiches bieten kaum Quartier-
Potenziale; Tagesquartiermöglichkeiten bestehen evtl. in Borkenritzen und -spalten 
der älteren Bäume auf der Böschung und im Bereich des schiefergedeckten Daches 
des Bestandsgebäudes.

• Der ältere Gehölzbestand auf der westlichen Steilböschung kann durch die Fest-
setzung als Grünfläche in seinem Bestand erhalten bleiben.

• Die Erlengehölze an der Auenkante des Fischbaches bleiben ebenfalls erhalten und 
sind bei Baumaßnahmen vor Beschädigungen zu schützen (siehe unten).

• Im Falle eines Abrisses oder von Umbaumaßnahmen an Bestandsgebäuden sind die 
einschlägigen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Gebäudebrütern und quartier-
nehmenden Fledermäusen zu beachten (vorherige Inspektion, ggfs. Bauzeitenan-
passung, Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde).

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen:

• Zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln sind die gesetzlichen Rodungs-
fristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG auch bei der Ausführung von Rückschnittmaß-
nahmen am Baufeldrand einzuhalten.

• Im Fall des Rückbaus oder baulicher Erweiterungen von Bestandsgebäuden sind in 
Bezug auf Gebäudebrüter unter den Vögeln und auf quartiernehmende Fledermäu-
se an Gebäuden ggfs. Maßnahmen zur Vermeidung der artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG zu beachten, d.h. vorherige Inspektion, ggfs. 
Bauzeitenanpassung und/oder Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
über das weitere Vorgehen.

• Bei der Realisierung des Parkplatzes neben dem Fischbach sind die Erlen am Bau-
feldrand durch geeignete Baumschutzmaßnahmen zu schützen (Bauzaun, Rück-
schnitt, ggfs. Stammschutz); die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege der 
FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) sind zu 
beachten.
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Kriterium Beschreibung

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

• Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen.

• Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essenzielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommen-
den Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognos-
tiziert werden kann, sind Schäden nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltscha-
densgesetz nicht zu erwarten.

• Bei entsprechender Festsetzung der o.g. Maßnahmen ist daher eine Freistellung 
von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Herrstein stellt für die Fläche für das 
Gebiet zwischen der Brühlstraße und der Landesstraße L 160 eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Dorfplatz/Festplatz (nördliche Teilfläche) und Sportplatz (südliche 
Teilfläche) dar. Der östlich angrenzende Großraumparkplatz ist ebenfalls als Grünfläche, 
jedoch ohne Zweckbestimmung, dargestellt. Zwischen diesen beiden Grünflächen ist 
die Brühlstraße als örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
muss daher gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst bzw., 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB, im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
durch die am 01.01.2020 fusionierte Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen als vorzei-
tiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Ausschnitt des FNP mit Verortung Planbereich, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan, Verbandsgemeinde 
Herrstein
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan Für das Gebiet selbst liegt kein Bebauungsplan vor. Aktuell ist die Fläche nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) 
zu beurteilen.

Das Plangebiet grenzt jedoch im Nordosten, im Bereich des Großraumparkplatzes, an den 
seit dem 06.08.1997 rechtskräftigen Bebauungsplan Sondergebiet Seniorenwohnanlage 
„Im Brühl“, welcher im Jahre 2000 im vereinfachten Verfahren geändert wurde und am 
31.05.2000 als Bestandteil der Satzung in Kraft getreten ist.

Ausschnitt des Bebauungsplanes Sondergebiet Seniorenwohnanlage, 1. vereinfachte Änderung, ohne Maß-
stab; Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Mischgebiet (MI)

Gem. § 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird für den 
nördlichen Teil des Plangebietes, entspre-
chend der Darstellung des Flächennut-
zungsplanes, ein Mischgebiet (MI) festge-
setzt. Gem. § 6 BauNVO dienen Mischge-
biete dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. 

Aus dem Katalog der allgemein zulässigen 
Nutzungen werden Einzelhandelsbetriebe 
und sonstige Gewerbebetriebe als aus-
nahmsweise zulässig erklärt. Einzelhandels- 
und sonstige Gewerbebetriebe sollen sich 
vornehmlich auf den Herrsteiner Ortskern 
konzentrieren. 

Hinsichtlich der sonstigen Gewerbebetriebe 
werden zudem Läden mit Geschäfts- und 
Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops 
und Videotheken) und sonstige Gewerbebe-
triebe, in denen sexuelle Tätigkeiten ge-
werblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe ein-
schließlich Wohnungsprostitution) ausge-
schlossen. Dies ist aufgrund der bestehen-
den Umfeldnutzungen (Seniorenheim, Park-
anlage mit Skatepark und Kinderspielplatz, 
Großraumparkplatz für Besucher des histo-
rischen Ortskerns und des Mittelalterpfades, 
Kindertagesstätte) städtebaulich nicht er-
wünscht. 

Entsprechendes gilt für Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sin-
ne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. Für der-
artige Nutzungen mangelt es ebenfalls an 
einer Eignung des Standortes (Umfeldnut-
zungen, Hochwassergefahr bei Starkregen).

Eingeschränktes Gewerbegebiet 
(GEE)

Gem. § 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis 6  
und 9 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird für den 
südlichen Teil des Plangebietes ein einge-
schränktes Gewerbegebiet (GEE) festge-
setzt. Mit der Ausweisung eines einge-
schränkten Gewerbegebietes wird das Ziel 
der Unterbringung von das Wohnen nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben 
verfolgt. Dies bedeutet, dass der zulässige 
Störgrad dem in einem Mischgebiet ent-
sprechen muss. 

Unzulässig sind folglich Gewerbebetriebe, 
die das Wohnen wesentlich stören. Aber 
auch nicht wesentlich störende Gewerbebe-
triebe sind unzulässig, sofern in diesen Be-
trieben sexuelle Tätigkeiten gewerblich aus-
geübt oder angeboten werden (Bordelle 
bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution). Ein städtebauliches 

Erfordernis zum Ausschluss derartiger Nut-
zungen ergibt sich aufgrund der unmittel-
baren Nähe zu sensiblen und schutzbedürf-
tigen Nutzungen (Wohnbebauung, Senio-
renheim, Kindertagesstätte).

Aus dem Katalog der allgemein zulässigen 
Nutzungen werden zudem Tankstellen so-
wie, aus dem Katalog der ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen, Vergnügungsstätten 
als unzulässig erklärt, da der Standort - auf-
grund der vorgenannten Gründe hierfür 
nicht geeignet ist. 

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
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Weiterhin stellt die Festsetzung der maxi-
malen Höhe baulicher Anlagen sicher, dass 
durch eine maßvolle Höhenentwicklung kei-
ne negative Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes vorbereitet wird. 

Um einerseits eine Weiterentwicklung der 
Firma Effgen Schleiftechnik GmbH am 
Standort Herrstein zu ermöglichen und an-
dererseits eine Überdimensionierung von 
Baukörper im Vergleich zu der umliegenden 
Bebauung - welche jedoch bereits vorge-
prägt ist (Zentrum für Betreuung und Pflege 
Lorettahof, Bestandsgebäude der Firma 
Effgen Schleiftechnik GmbH) zu vermeiden, 
ist innerhalb des eingeschränkten Gewer-
begebietes (GEE) eine maximale Höhe von 
13,0 m zulässig. 

Die festgesetzte Höhe orientiert sich an der 
seitens der Firma Effgen Schleiftechnik 
GmbH beabsichtigten Nutzung - eine über 
das hierfür notwendige Maß hinausgehen-
de Dimensionierung baulicher Anlagen wird 
mit der vorliegenden Planung demnach 
nicht verfolgt. Zudem verfolgt die Festset-
zung einer straßenseitigen Eingrünung der 
geplanten gewerblichen Neubaufläche in 
Form einer Allee das Ziel, Beeinträchtigun-
gen des Orts- und Landschaftsbildes zu ver-
hindern. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhe ist der Festsetzung 
zu entnehmen.

Die zulässige maximale Gebäudeoberkante 
kann durch Photovoltaikmodule/Solarmo-
dule inklusive der zum Betrieb erforderli-
chen Anlagen und Bauteile überschritten 
werden. Hierdurch soll ein Anreiz zur Instal-
lation von Photovoltaik-Anlagen auf den 
Dachflächen geschaffen werden. 

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 im Be-
reich des Mischgebietes (MI) sowie einer 

GRZ von 0,8 im Bereich des eingeschränk-
ten Gewerbegebietes (GEE) entspricht ge-
mäß § 17 BauNVO der jeweiligen Ober-
grenze für die bauliche Nutzung der festge-
setzten Gebiete. Hierdurch wird gewährleis-
tet, dass die Nutzbarkeit der Grundstücke 
nicht unverhältnismäßig eingeschränkt 
wird. Es wird somit ein sparsamer Umgang 
mit Grund und Boden sichergestellt und 
eine maximale Flexibilität bei der Ausnut-
zung der Grundstücke ermöglicht.

Da die im westlichen Bereich festgesetzten 
privaten Grünflächen funktional den Grund-
stücken zuzuordnen sind, sind diese bei der 
Ermittlung der jeweiligen Grundflächenzahl 
auch mit einzurechnen.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Innerhalb des Misch- (MI) und einge-
schränkten Gewerbegebietes (GEE) sind 
demnach zwei Vollgeschosse als Höchst-
maß zulässig. Mit der Beschränkung der 
Zahl der Vollgeschosse wird - wie auch bei 
der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen 
- das Ziel verfolgt, einen ortsbildgerechten 
Übergang hin zur nördlichen und nordöstli-
chen Wohnbebauung sicherzustellen und 
überdimensionierte Baukörper im Vergleich 
zu der umliegenden Bebauung zu unterbin-
den.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Für das Mischgebiet (MI) wird eine offene 
Bauweise festgesetzt. Gem. § 22 Abs. 2 
BauNVO sind Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten und die Länge 
der Baukörper darf 50 m nicht überschrei-
ten. Dadurch wird eine aufgelockerte Be-
bauung im Übergang zur nördlich und nord-
östlich angrenzenden Wohnbebauung si-
chergestellt.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 
50 m eröffnet im eingeschränkten Gewer-
begebiet (GEE) ein hohes Maß an Flexibilität 
bei der Bemessung des Baukörpers und er-
möglicht eine zweckmäßige Nutzung des 
Baugebietes. Das entspricht auch der im ge-
werblichen Bereich üblichen Hallenbauwei-
se und dem gewerblichen Bestand in der 
näheren Umgebung.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grundstü-
ckes definiert und damit die Verteilung der 
baulichen Anlagen auf dem Grundstück ge-
regelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf. 

Begrenzt werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen im Westen durch einen 
bewaldeten Hang, welcher als private Grün-
fläche dem jeweiligen Baugebiet zugeordnet 
wird. Die im Osten festgesetzten Baugrenzen 
verhindern zum einen, dass die bestehende 
Bauflucht in der Brühlstraße durchbrochen 
wird. Zum anderen wird hierdurch verhin-
dert, dass die Brühlstraße als fußläufige 
Wegeverbindung hin zur Parkanlage, zum 
historischen Ortskern und dem Mittelalter-
pfad optisch eingeengt und der Straßenraum 
als solcher eingefasst wird.

Das Baufenster fällt im eingeschränkten 
Gewerbegebiet (GEE), verhältnismäßig 
großzügig aus, sodass dem Bauherrn bei 
Vorhabenrealisierung ausreichend Spiel-
raum verbleibt. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen sind Stellplätze, Zufahrten, Zugänge 
und Wege zulässig, die dem Nutzungs-
zweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebiets selbst 
dienen und seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. Dies sorgt 
für Flexibilität bei der Bebaubarkeit und ge-
währleistet, dass der ruhende Verkehr auf 
dem Grundstück organisiert werden kann. 
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Flächen für Stellplätze

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Stellplätze sind sowohl innerhalb der 
überbaubaren und nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen als auch in der festge-
setzten Fläche für Stellplätze zulässig. Die 
Festsetzung der Fläche für Stellplätze im 
eingeschränkten Gewerbegebiet (GEE) dient 
primär der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes Stellplatzangebot. 
Parksuchverkehr in der Umgebung wird so-
mit vermieden. Zudem bieten die Lage der 
Stellplätze an der Brühlstraße die Option 
einer öffentlichen Nutzung bei Großveran-
staltungen (z.B. Martinimarkt), da der 
ehem. Sportplatz nach Vorhabenrealisie-
rung nicht mehr zur Verfügung steht. 

Öffentliche Straßenverkehrs- 
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebietes liegende 
Hauptverkehrsstraße (Brühlstraße) wird als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festge-
setzt und damit im Bestand gesichert. 

Öffentliche Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung; 
hier: Fläche für das Parken von 
Fahrzeugen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der im Osten innerhalb des Plangebietes 
befindliche Teil des Großraumparkplatzes 
wird unter Einbeziehung eines Teilbereiches 
der derzeit vorhandenen Grünfläche als öf-
fentliche Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Fläche für das Par-
ken von Fahrzeugen festgesetzt. Damit wird 
der Großraumparkplatz im Bestand gesi-
chert und die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für eine geringfügige Erweiterung des öf-
fentlichen Parkplatzangebotes geschaffen.

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die im Westen innerhalb des Plangebietes 
liegenden Grünflächen in Hanglage werden 
als private Grünflächen festgesetzt und da-
mit im Bestand gesichert. Dies dient der Er-
haltung des grünen Saumes zwischen der 
Landesstraße L 160 und des Herrsteiner 
Siedlungsgebietes. 

Zudem trägt die Erhaltung der Grünfläche 
mit dessen Baumbestand dazu bei, dass der 

Oberflächenabfluss bei Starkregen ge-
dämpft wird und Erosionen vorgebeugt 
werden.

Diese privaten Grünflächen werden dem 
Mischgebiet (MI) und dem eingeschränkten 
Gewerbegebiet (GEE) zugeordnet und sind 
folglich Teil der jeweiligen Baugrundstücke.

Private Grünfläche; hier: Sport- 
und Spielplatz

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Südlich des Baufensters des Mischgebietes 
(MI) wird die dort befindliche Grünfläche als 
private Grünfläche besonderer Zweckbe-
stimmung; hier: Sport- und Spielplatz fest-
gesetzt und damit im Bestand gesichert. 

Hierdurch wird die derzeit bestehende Nut-
zung des Mischgebietes durch den aktiven 
Turnverein Herrstein 1889 e.V. planungs-
rechtlich gesichert und durch die Zulässig-
keit von Anlagen wie z.B. ein Bolzplatz und 
baulichen Anlagen mit einer Grundfläche 
von bis 20 m2 den Bedürfnissen nach Sport 
und Freizeit in angemessener Weise Rech-
nung getragen. 

Fläche zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft; hier: 
Schutzfläche Bachlauf

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Fischbachaue ist naturnah zu bewirt-
schaften und wird damit im Bestand gesi-
chert. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dienen dem Arten-
schutz sowie dem Schutz der bestehenden, 
planungsrechtlich gesicherten Grünstruku-
ren im Plangebiet. 

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in un-
mittelbarer Nähe zum touristisch bedeutsa-
men Großraumparkplatz sowie aufgrund 
der Lage in direkter Nachbarschaft zu be-
reits bestehender Wohnbebauung und zum 
Seniorenheim sowie der Nähe zur Parkanla-
ge ist eine hochwertige und qualitätsvolle 
Ausgestaltung der Freiräume von besonde-
rer Bedeutung. 

Daher ist innerhalb des eingeschränkten 
Gewerbegebietes (GEE) alle 15,0 m ein 
standortgerechter Hochstamm entlang der 
Brühlstraße anzupflanzen. Die Bäume sind 
dauerhaft zu sichern und Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen. 

Die getroffene grünordnerische Festsetzung 
trägt zu einer optisch ansprechenden Ein-
grünung des Straßenraumes und somit zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität bei, wer-
ten das Ortsbild auf und verbessern das Mi-
kroklima im Bereich der Brühlstraße. 

Bindung für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Der Bestand an Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen innerhalb der 
im Westen des Plangebietes festgesetzten 
privaten Grünflächen, welche dem Misch-
gebiet (MI) und dem eingeschränkten Ge-
werbegebiet (GEE) zugeordnet sind, sind zu 
erhalten. Ausfälle sind durch gleichartige 
Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzun-
gen zu ersetzen. 

Dies dient der Erhaltung des grünen Sau-
mes zwischen der Landesstraße L 160 und 
des Herrsteiner Siedlungsgebietes und trägt 
zudem dazu bei, dass der Oberflächenab-
fluss bei Starkregen gedämpft wird und Ero-
sionen vorgebeugt werden.
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG und LBauO)

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 57-63 
Landeswassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes.

Die Entsorgungsinfrastruktur ist im Misch-
gebiet (MI) aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits vorhanden. Im einge-
schränkten Gewerbegebiet (GEE) hingegen 
muss die Entsorgungsinfrastruktur, nach 
eingehender Prüfung, unter Umständen 
ausgebaut bzw. neu hergestellt werden.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6 der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf 
Nachbarinteressen.

• Werbeanlagen werden nicht generell 
ausgeschlossen. Das Aufstellen von 
Werbeanlagen wird lediglich nach Art, 
Höhe der Werbeanlage, Standort und 
Ausgestaltung beschränkt. Dies vermei-
det eine dominierende Wirkung von 
Werbeanlagen und gestattet eine ange-
messene Ausstattung des Plangebietes. 
Auf weitere Einschränkungen wird ver-
zichtet, um auch den zulässigen Nut-
zungen zweckentsprechende Werbung 
zuzulassen. 

• Zwecks Klimaschutz und Klimaanpas-
sung (Verbesserung des Mikroklimas, 
Rückhaltung von Niederschlagswasser, 
Förderung erneuerbarer Energien) sind 
im eingeschränkten Gewerbegebiet 
(GEE) ausschließlich Flachdächer oder 
flachgeneigte Dächer zulässig, um pers-
pektivisch die Möglichkeit einer Dach-
begrünung oder der Installation von 
Photovoltaikanlagen offen zu lassen.

• Die Fassaden von Gebäuden innerhalb 
des eingeschränkten Gewerbegebietes 
(GEE) sind in Abschnitten von jeweils 
10 m durch architektonische Gliede-
rungselemente (z.B. Stützen, Pfeiler, 
Fensterbänder, Gebäuderücksprünge, 
abwechselnde Fassadenmaterialitäten) 
vertikal zu strukturieren. Somit wird 
einer optisch dominierenden Bauweise 
und einer damit einhergehenden Beein-
trächtigung des Orts- und Landschafts-
bildes entgegengewirkt. 

• Das vom öffentlichen Straßenraum 
sichtgeschützte Aufstellen von Abfall- 
und Wertstoffbehältern soll nachteilige 
Auswirkungen auf das Ortsbild vermei-
den.

• Die Festsetzung einer flächensparenden 
Gestaltung von Stellplätzen, Zufahrten, 
sonstigen Wegen und Zugängen ver-
meidet gestalterische Negativwirkun-
gen auf das Ortsbild und zielt auf eine 
Minimierung des Flächenverbrauches 
ab. Zudem trägt die Unzulässigkeit 
einer Vollversiegelung der Stellplätze zu 
einer Reduzierung des Versiegelungs-
grades bei und wirkt folglich boden- 
und grundwasserschützend.

Die durch den vorliegenden Bebauungsplan 
zulässigen Vorhaben fügen sich mit den ge-
troffenen Festsetzungen harmonisch in die 
Umgebung ein.

Nachrichtliche Übernahme                               
(gem. § 9 Abs. 6 BauGB)

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
troffene Festsetzungen, gemeindliche Rege-
lungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang sowie Denkmäler nach Landesrecht 
sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen werden, soweit sie zu seinem 
Verständnis oder für die städtebauliche Be-
urteilung von Baugesuchen notwendig oder 
zweckmäßig sind.

Schutzabstand Gewässer             
(§ 31 LWG) 
Im östlichen Bereich des Plangebietes 
grenzt der Fischbach als Gewässer dritter 
Ordnung an das Plangebiet. Gemäß § 31 
LWG bedarf die Errichtung, der Betrieb und 
die wesentliche Veränderung von Anlagen 
im Sinne des § 36 WHG, die weniger als    
10 m von der Uferlinie eines Gewässers 
dritter Ordnung entfernt sind, oder von 
denen Einwirkungen auf das Gewässer und 
seine Benutzung sowie Veränderungen der 

Bodenoberfläche ausgehen können, der 
Genehmigung.

Bauverbotsszone (§ 22 LStrG)

Da sich Teile der festgesetzten, zu erhalten-
den privaten Grünflächen in einer Entfer-
nung bis 20 m zur westlich des Plangebietes 
verlaufenden Landesstraße befinden, wer-
den vorsorglich die Regelungen des § 22 
LStrG nachrichtlich in den vorliegenden Be-
bauungsplan übernommen. 

Baubeschränkungszone              
(§ 23 LStrG)

Da sich Teile der festgesetzten überbaubaren 
und nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
in einer Entfernung bis 40 m zur westlich 
des Plangebietes verlaufenden Landesstra-
ße befinden, werden die Regelungen des    
§ 23 LStrG nachrichtlich in den vorliegen-
den Bebauungsplan übernommen. In die-
sem Zusammenhang wird zum einen auf 
die Anzeigepflicht bei der Verlegung von 
Kabeln und Leitungen und zum anderen da-
rauf hingewiesen, dass dem Landesbetrieb 
Mobilität zu gegebener Zeit im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren Detailpläne für 
die einzelnen Bauvorhaben zur Prüfung und 
einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen 
sind. Zudem ist der Hinweis zur Verkehrssi-
cherheit zu beachten. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden Arbeits-
schritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf die 
städtebauliche Ordnung und Ent-
wicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Durch die Nachnutzung des ehem. Sport-
platzes als Gewerbegebiet rücken gewerb-
lich genutzte, jedoch das Wohnen nicht we-
sentlich störende, Flächen näher an die 
nördlich, nordöstlich und südlich bestehen-
de soziale und öffentliche Einrichtungen 
(Turnhalle, Seniorenheim und Kindertages-
stätte) sowie an die nördlich und nordöst-
lich bestehende Wohnbebauung heran. 
Durch die getroffenen Festsetzungen, insbe-
sondere die Festsetzung eines einge-
schränkten Gewerbegebietes und eines 
Spiel- und Sportplatzes, wird eine Verein-
barkeit zwischen dem Weiterentwicklungs-
interesse des bereits im Umfeld ansässigen 
Gewerbebetriebes und den Wohn- und Frei-
zeitbedürfnissen der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung sichergestellt. 

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich sowohl das Mischgebiet als auch das 
Gewerbegebiet hinsichtlich der zulässigen 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksflächen in die Umgebung und 
in die direkte Nachbarschaft einfügt und 
demzufolge die angrenzenden Nutzungen 
berücksichtigt. Zusätzlich schließen die ge-
troffenen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die im direkten Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen könn-
ten.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung und auf die Belange des Sportes, 
der Freizeit und Erholung

Durch die Festsetzung eines eingeschränk-
ten Gewerbegebietes verringert sich die 
Größe der zuvor als Sportplatz genutzten 
Grünfläche. Negative Auswirkungen auf die 
Belange des Sportes, der Freizeit und Erho-
lung sind jedoch nicht zu befürchten, da zum 
einen nach wie vor ein Teil der Grünfläche 
als Sport- und Spielplatz planungsrechtlich 
gesichert wird. In diesem Bereich sind zu-
dem Anlagen, wie z.B. ein Bolzplatz, zuläs-
sig, wodurch den zukünftigen Bedürfnissen 
nach entsprechenden Spiel- und Freizeitan-
lagen Rechnung getragen wird. Zum ande-
ren befindet sich unmittelbar im Osten an 
das Plangebiet grenzend eine Parkanlage, 
welche über einen Kinderspielplatz, einen 
Skatepark und Flächen zur Erholung ver-
fügt. Des Weiteren verfügt die südöstlich in 
fußläufiger Nähe zum Plangebiet gelegene 
Gesamtschule über einen Sportplatz. 

Die als Sport- und Spielplatz festgesetzte 
private Grünfläche ist an die dort befindli-
che Turnhalle angegliedert und gehört dem 
Turnverein Herrstein 1889 e.V. an. Mit der 
langfristigen planungsrechtlichen Sicherung 
der Fläche und den diesbezüglich getroffe-
nen Festsetzungen wird den Bedürfnissen 
der Mitglieder des Turnvereins sowie deren 
Gäste Rechnung getragen, die Zukunftsfä-
higkeit des Vereins als Teil des Ortslebens 
langfristig gewährleistet und der Freizeit-
wert in der Ortsgemeinde Herrstein gestei-
gert. 

Folglich ergeben sich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Belange des Sportes, 
der Freizeit und der Erholung.

Auswirkungen auf die Erhaltung 
und Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes

Das Plangebiet umfasst zum einen eine 
Grünfläche, auf welcher nun im Rahmen der 
Nachverdichtung die Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für die Weiterentwicklung eines 
bereits im unmittelbaren Umfeld ansässi-
gen Gewerbebetriebes geschaffen werden 
sollen. Diese Grünfläche, welche als Sport-

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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platz genutzt wurde, genießt weder hohe 
Eigenart noch Vielfalt.

Die weiteren Teile des Plangebietes werden 
größtenteils im Bestand gesichert. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Die 
Dimensionierung der Gebäude fügt sich 
maßvoll in die nähere Umgebung ein und 
der Erhalt der Grünfläche mit Pflanzenbe-
stand am westlichen Siedlungsrand bildet 
den Übergang zur freien Landschaft. Zudem 
wird eine Eingrünung in Form einer Allee 
entlang der Brühlstraße vorgenommen, wo-
durch eine negative Beeinträchtigung des 
Ortsbildes vermieden wird.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem nördlichen und östlichen Teil des 
Plangebietes handelt es sich um ein bereits 
überwiegend bebautes und erschlossenes 
Gebiet innerhalb der Ortsgemeinde 
Herrstein. Der südliche Teil des Plangebietes, 
bei welchem es sich um einen ehem. Sport-
platz handelt, ist aufgrund der bestehenden 
Nutzungen in der unmittelbaren Umgebung 
(innerörtliche Lage; u.a. Gewerbebetrieb, 
Großraumparkplatz) mit den entsprechen-
den Überbauungen und Versiegelungen, 
Bewegungsunruhen sowie Lärmemissionen 
und den daraus resultierenden Störungen 
bereits vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten. Die im Westen innerhalb des 
Plangebietes befindliche Steilböschung mit 
dem Bestand an Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen wird im Bestand 
gesichert; zudem sind Ausfälle zu ersetzen. 
Auch die im Osten befindliche Fischbachaue 
bleibt durch die Festsetzung einer Grünflä-
che, welche naturnah zu bewirtschaften ist, 
erhalten.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt. Erheblich nachteilige Beeinträchtigun-
gen von arteschutzrechtlich relevanten Ar-
ten sind somit nicht zu erwarten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist somit nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Auswei-
sung einer Weiterentwicklungsfläche für 
den im Umfeld bestehenden Gewerbebe-
trieb Rechnung getragen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen eine wichtige 
Rolle. Diesen Interessen trägt der vorliegen-
de Bebauungsplan Rechnung. 

Mit Realisierung der Planung wird die mit-
telständische Gewerbe- und Arbeitsplatz-
struktur in der Ortsgemeinde Herrstein 
nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch das Planvorhaben werden keine Ein-
griffe in land- oder forstwirtschaftliche Flä-
chen vorbereitet. Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Land- und Forstwirt-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und des nicht motorisierten 
Verkehrs, unter besonderer Berück-
sichtigung einer auf Vermeidung und 
Verringerung von Verkehr ausgerich-
teten städtebaulichen Entwicklung

Die Realisierung der geplanten Nutzung  in-
nerhalb des eingeschränkten Gewerbege-
bietes wird zu einem Anstieg des Verkehrs-
aufkommens führen. Da es sich bei der ge-
planten Nutzung jedoch um keine Nutzung 
mit intensivem Publikumsverkehr handelt, 
wird sich das Verkehrsaufkommen überwie-
gend auf den Mitarbeiterverkehr beschrän-
ken. Die Kapazitäten des örtlichen Verkehrs-
netzes sind ausreichend und der Stellplatz-
bedarf kann auf dem Baugrundstück orga-
nisiert werden.

Die Belange des motorisierten Verkehrs 
werden durch die vorliegende Planung nach 
jetzigem Kenntnisstand nicht im erhebli-
chen Maße negativ und die Belange des ru-
henden Verkehrs werden nicht beeinträch-
tigt.

Den Belangen des nicht motorisierten Ver-
kehrs wird durch die Schaffung von Arbeits-
plätzen in zentraler Lage zu Einrichtungen 
der Versorgungsinfrastruktur sowie der öf-

fentlichen und sozialen Infrastruktur (u.a. 
Dorfladen, Kindertagesstätte, Ärzte) Rech-
nung getragen. Dies trägt zudem zur Ver-
meidung und Verringerung des Verkehrsauf-
kommens bei.

Folglich gehen mit der vorliegenden Pla-
nung, im Vergleich zu anderen gewerbli-
chen Potenzialflächen innerhalb der 
Ortsgemeinde Herrstein, positive Auswir-
kungen auf die Belange des nicht motori-
sierten Verkehrs einher.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind aufgrund der be-
stehenden Bebauung innerhalb des festge-
setzten Mischgebietes vorhanden. Hinsicht-
lich des eingeschränkten Gewerbegebietes 
ist die notwendige Infrastruktur bereits in 
der unmittelbaren Umgebung vorhanden 
bzw. wird im Rahmen der Realisierung aus-
gebaut. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

Aufgrund dessen, dass das Plangebiet - mit 
Ausnahme der überbaubaren 
Grundstücksflächen im eingeschränkten 
Gewerbegebiet - in einem durch Starkregen 
überschwemmungsgefährdeten Gebiet 
liegt, sind alle Maßnahmen in einer hoch-
wasserangepassten Bauweise durchzufüh-
ren. Zudem sind in Anbetracht der vergan-
genen Starkregenereignisse und vor dem 
Hintergrund klimatischer Veränderungen 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken. Den umliegenden Anliegern wird 
folglich kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Es 
wurden entsprechende Hinweise zum 
Schutz vor Überschwemmungen durch 
Starkregen in den Bebauungsplan aufge-
nommen.
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Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Schutzes von Grund und Boden

Bei der vorliegenden Bebauungsplanung 
handelt es sich um eine Innenentwicklung. 
Dem Grundsatz der Innen- vor Außenent-
wicklung wird insoweit Rechnung getragen. 
Mit Grund und Boden wird sparsam und 
schonend umgegangen. Eine Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
wird über das städtebaulich erforderliche 
Maß hinaus vermieden. Dies gilt, unter Be-
rücksichtigung der Belange der Wirtschaft 
und des Grundwasserschutzes, ebenfalls in 
Bezug auf Bodenversiegelungen. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was voraussichtlich zu einer Verände-
rung des Mikroklimas führen wird. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein dicht besiedel-
tes Gebiet, in dem sich derartige Verände-
rungen in erheblichem Ausmaß auf das lo-
kale Klima auswirken könnten.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs der geplanten Versiegelungen können 
negative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
weitgehend ausgeschlossen werden. 

Sowohl die Steilböschung mit dem Pflan-
zenbestand im Westen des Plangebietes als 
auch die Fischbachaue werden planungs-
rechtlich gesichert. 

Durch die Festsetzung einer flächensparen-
den Gestaltung von Pkw-Stellplätzen, Zu-
fahrten, etc. und das Verbot einer Vollversie-
gelung der Stellplätze innerhalb des Misch- 
und eingeschränkten Gewerbegebietes so-
wie durch die innerhalb des eingeschränk-
ten Gewerbegebietes anzupflanzende Allee 
entlang der Brühlstraße wird den Belangen 
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
- unter Berücksichtigung der zulässigen 
Nutzungen - Rechnung getragen. 

Zudem eröffnet die Festsetzung eines Flach-
dachs oder flachgeneigten Daches im ein-
geschränkten Gewerbegebiet perspekti-
visch die Möglichkeit, die Dachflächen u.a. 
zur Verbesserung des Mikroklimas und zur 
Rückhaltung von Niederschlagswasser zu 

begrünen und/oder diese mit Photovoltaik-
Anlagen zu versehen.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Umgebung keine erheblich negati-
ven Folgen. Die Festsetzungen werden zum 
einen so gewählt, dass der hiermit verbun-
dene Störgrad auf ein dem Mischgebiet ent-
sprechendes verträgliches Maß reduziert 
wird. Zum anderen befindet sich eine gleich-
artige gewerbliche Nutzung bereits im un-
mittelbaren Umfeld 

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten.

Es ist nicht davon auszugehen, dass das 
Planvorhaben negative Auswirkungen auf 
private Belange haben wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes nach § 1 Abs. 6 BauGB zu 
berücksichtigenden Belange werden nach 
jetzigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Weiterentwicklung 
eines bestehenden, im unmittelbaren 
Umfeld ansässigen Gewerbebetriebes

• Sicherung bestehender und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze

• Stärkung der (mittelständischen) Wirt-
schaftsstruktur in der Ortsgemeinde 
Herrstein

• Konzentration der gewerblichen Ent-
wicklung im Herrsteiner Süden im Be-
reich der Landesstraße L 160

• sinn- und maßvolle Nachverdichtung 
des Siedlungskörpers von Herrstein

• langfristige planungsrechtliche Siche-
rung der Bedürfnisse der Bevölkerung 
nach Sport- und Spielflächen 

• keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbildes

• geringer Erschließungsaufwand

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs; Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf dem 
Grundstück

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung  des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Ortsgemeinde 
Herrstein zu dem Ergebnis, das Planvorhaben 
umzusetzen.


